
Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO) 

An das Finanzamt __________________________________________________________________________ 

Steuer-Identifikationsnummer bzw. Wirtschafts-Identifikations-
nummer des mitteilungspflichtigen Instituts / Unternehmens 

Steuernummer des mitteilungspflichtigen 
Instituts / Unternehmens 

Mitteilung nach § 138b AO über hergestellte oder vermittelte Beziehungen inländischer Steuerpflichtigen 
zu Drittstaat-Gesellschaften  

Bezeichnung des mitteilungspflichtigen Instituts/Unternehmens 

Name und Rechtsform 

Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach 

Postleitzahl Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 

Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Das Institut / Unternehmen ist Verpflichteter nach [  ] § 2 Absatz 1 Nummer 1 GwG 
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 2 GwG 
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 3 GwG 
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG 

Gesetzlicher Vertreter 

Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach 

Postleitzahl Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 

Bezeichnung des inländischen Steuerpflichtigen 

Name (bei natürlichen Personen auch Vorname) 

Wohn-/Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach 

Postleitzahl Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 

Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Steuer-Identifikationsnummer bzw. Wirtschafts-Identifikationsnummer des 
inländischen Steuerpflichtigen 

Steuernummer des inländischen Steuer-
pflichtigen 

Ersatzmerkmal 



 

 

Bezeichnung der Drittstaat-Gesellschaft 

Name und Rechtsform 

Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach 

Postleitzahl Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 

Staat / Territorium 

Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 

Beschreibung der vom mitteilungspflichtigen Institut / Unternehmen hergestellten oder vermittelten Beziehung des 
inländischen Steuerpflichtigen zur Drittstaat-Gesellschaft  

[  ] Der mitteilungspflichtigen Stelle ist bekannt, dass der inländische Steuerpflichtige auf Grund der von ihr hergestellten 
oder vermittelten Beziehung allein oder zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtli-
chen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben kann. 

[  ] Der inländische Steuerpflichtige hat eine von der mitteilungspflichtigen Stelle hergestellte oder vermittelte Beziehung 
zu einer Drittstaat-Gesellschaft erlangt, wodurch eine unmittelbare Beteiligung von insgesamt mindestens 30 Prozent 
am Kapital oder am Vermögen der Drittstaat-Gesellschaft erreicht wird. Anderweitige Erwerbe des inländischen Steu-
erpflichtigen hinsichtlich der gleichen Drittstaat-Gesellschaft wurden dabei berücksichtigt, soweit sie der mitteilungs-
pflichtigen Stelle bekannt sind oder bekannt sein mussten. 

Datum, Unterschrift 


